
 

 

 

 

 

 

 

 · Beschluss  

0.5.1 Versammlungen / Sitzungen 

 

 

Ratsleitung Gemeinderat; Wahl der Ratsleitung für das Amtsjahr 2020/21 

 

Gemäss Gemeindeordnung Art.16 Abs. a wählt der Gemeinderat (GR) die Ratsleitung des Gemeinderates. 

Die Ratsleitung besteht gemäss Geschäftsreglement des GR Art. 3 aus der Präsidentin oder dem Präsidenten 

und aus zwei Vizepräsidentinnen oder Vizepräsidenten. Die Wahl erfolgt gemäss Geschäftsreglement des GR 

Art. 4 Abs. 1 in geheimer Abstimmung. 

 

Die Wahl erfolgt in folgender Reihenfolge: 

 Ratspräsidium 

 Vizepräsidium 

 Vizepräsidium 

 

Jeweils im ersten Wahlgang ist das absolute Mehr (massgebenden Stimmen durch 2 plus 1) notwendig. Sollte 

es zu einem zweiten Wahlgang kommen, zählt die Stimmenmehrheit. 

 

Wahlvorschläge 

 

Praxisgemäss und wenn keine anderslautenden Vorschläge vorliegen, rutschen die bestehenden Mitglieder 

des Büros an die nächste Stelle nach. Für das Ratspräsidium wäre dies Irene Frischknecht, FDP (bisher 1. 

Vizepräsidentin) sowie als 1. Vizepräsident Marc Denzler, GLP (bisher 2. Vizepräsident). 

 

Die IFK nominiert Silvan Eberhard, SVP als 2. Vizepräsidenten. 

 

Beschluss: 

 

1.  

 

 

M itteilung an: 

 Sekretariat Wahlen- und Abstimmungen 

 Gemeinderat 

 

 

Für getreuen Auszug: 

 

Jacqueline Tanner 

Ratssekretärin 

ANTRAG GEMEINDERAT KLOTEN 


